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Hintergrundwissen der betriebsrat

> Das deutsche Mitbestimmungsmodell sollte auf der Ba-
sis der mit ihm in den vergangenen Jahrzehnten gemach-
ten Erfahrungen sowie in Anpassung an vielfältig verän-
derte institutionelle und wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen weiterentwickelt werden.

> In den einschlägigen Gesetzen sollten abweichende ver-
tragliche Vereinbarungen hinsichtlich des Mitbestim-
mungsstatuts in Konzernstrukturen zugelassen werden.

> Um die Größe des Aufsichtsrats durch Vereinbarung ab-
weichend von den gesetzlichen Vorgaben regeln zu kön-
nen, sollte es eine entsprechende Öffnung im Mitbestim-
mungsgesetz geben.

> Im Sinne guter „corporate governance“ sei es notwen-
dig, einen umfassenden, nach den Gegebenheiten des je-
weiligen Unternehmens ausgerichteten Katalog von Ge-
schäften festzulegen, die der Zustimmung des Aufsichts-
rats bedürfen.

> Das Verfahren zur Wahl der Arbeitnehmervertreter im
Aufsichtsrat sollte dadurch vereinfacht werden, indem
diese Personen in einer Versammlung der Betriebsrats-
und Sprecherausschussmitglieder gewählt werden.

> Die Bildung von Auslandsgesellschaften mit inländi-
schen Verwaltungssitz (Stichwort: britische Limited [ltd.])
sollte aufmerksam beobachtet werden. Sofern diese in
nennenswerter Zahl in mitbestimmungsrelevanter Größen-
ordnung auftreten, sollten geeignete und gemeinschafts-
rechtlich zulässige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der
Funktionsfähigkeit der Mitbestimmung getroffen werden.

> Durch gesetzliche Öffnungsklauseln sollten Vereinba-
rungen ermöglicht werden, auf deren Grundlage im Aus-
land beschäftigte Belegschaften von deutschen mitbe-
stimmten Unternehmen und deren Konzerntochtergesell-
schaften in die Vertretung im Aufsichtsrat einbezogen
werden können.

> Aktiengesellschaften sollten nur noch dann unter das
Drittelbeteiligungsgesetz fallen, wenn ihre Arbeitnehmer-
zahl 500 übersteigt.

Empfehlungen der wissenschaftlichen
Mitglieder der Biedenkopf-Kommission

> Versicherungsvereine mit mehr als 2.000 Arbeitnehmern
sollten unter das Mitbestimmungsgesetz fallen.

> Zur Ermittlung der vom Drittelbeteiligungsgesetz gefor-
derten Arbeitnehmerzahl sollten herrschenden Konzernun-
ternehmen in gleicher Weise wie nach dem Mitbestim-
mungsgesetz auch die Arbeitnehmer faktisch beherrschter
Tochterunternehmen zugerechnet werden.

> Sofern eine Kapitalgesellschaft & Co. KG in besonderer
Weise kapitalistisch strukturiert ist, sollten die Arbeitneh-
mer der KG in gleicher Weise wie nach dem Mitbestim-
mungsgesetz der Komplementär-Kapitalgesellschaft zuge-
rechnet werden.

> Entscheidungsbefugte Ausschüsse des Aufsichtsrats
sollten nach dem Vorbild der Sitzverteilung zwischen bei-
den Seiten im Aufsichtsrat paritätisch besetzt werden. Ihm
sollte grundsätzlich wenigstens ein Arbeitnehmervertreter
angehören.

> Das Mitbestimmungsgesetz und das Drittelbeteiligungs-
gesetz sollten dahingehend geändert werden, dass die Ge-
schäftsführung einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung mit Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat in der
gleichen Weise zur Regelberichterstattung verpflichtet wird
wie der Vorstand einer Aktiengesellschaft.

> Keine Änderung des geltenden Rechts sollte erfolgen
– in Bezug auf das Zweitstimmrecht des Aufsichtsratsvor-

sitzenden nach dem Mitbestimmungsgesetz;
– für die Bestellung des Arbeitsdirektors nach dem Mitbe-

stimmungsgesetz;
– hinsichtlich der Beseitigung des Weisungsrechts der Ge-

sellschafterversammlung gegenüber dem Geschäftsfüh-
rer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

– bezüglich der Bestellung der Geschäftsführer einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Drittelbe-
teiligungsgesetz.nn (MW)
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